
II- 908 ., 
; REPUBLIK OSTERREICH 

--der BeHagen ~tl den s~enograrhischen Prolcokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 
27. Nai 2 

, BUNDESMINISTERIUM 1010 Wien, den .................................. .- ........ 197 .. . 

FüR SOZIALE VERWALTUNG '!l t::. !l Stubenring 1 
.:.; I.[) .:J / A. B. T el<phon 57 S6 SS 

Zl. 30.037/6-20/1972 -Z u---:3-C!) q! J. 

Präs. iil.m .• ~ __ ~~l~ ~i_1972 

B e a n t W 0 r tun g 
-----.-----------------------------------------

der Anfrage der Abgeordneten Melter und Genossen 

an den Herrn Bundesminister fHr soziale Verwaltung 

betreffend Ruhen des Anspruches auf Arbeitslosengeld 

(Nr.369/,J) 

Zu der Anfrage 

"Werden Sie eiLlen 1v1inisterialentwurf für eine Novelle 

zum Arbeitslosenversichernngsgesetz ausarbeiten lassen, 

der den Entfall der gege:i'lständlichen Bestimmung (§ 17 

Abs. 2) vorsIeht? 11 

. nehme ich "·de folgt Stellung: 

Nach herrschender Lehre und Rechtsprechung handelt es 

sich - wie der Vex'wal tungsgerichtshof in seinem Er­

kenntnis vom 14. Oktober 1953,Slg.Nr. 3138/A, dar­

gelegt hat - bei der Abfertigung um ein Entgelt, 

welches der Existenzsicherung des Dienstnehmers dienen 

soll. Hiezu gehört aber nicht nur die Erlangung einer 
neuen Erwerbsm5g1ichkeit, sondern auch das Eingewöhnen 

und Einarbeiten in eine neue Beschäftigung oder in 

sonstige neue Verhältnisse. Damit erfUllt die Abfertigung 

auch den Zweck, dem aus einem Dienstverhältnis Ausge­

schiedenen das erfehrungsgem§ß auftretende Risiko zu 

erleichtern, das ihm durch die Loslösung aus seiner 
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wie z.R. die Grundrente nach dem OpferfUrsorgegesetz 

und nach dem KriegsopferveI'sorgungsgesetz ausgenommen. 

Bei Aufhebung der HnhenSl)8f:1'l;ürll"Ilunge-::1 Dach· § 17 Abs 0 2 

des Ar'beitslos9mrersieherlHJgsgesetzes 1958 y,mrd.e sohin 

des ",siteren Arbc:;itslosen, die über ein I~:i.nkomm.en von 

monatl.ich ~3 2.000, -- 7erfUgen, dieses zur Gänze auf das 

Arbeitslosengeld angerechnet werden, das praktisch be­

deutet, daß diese Personen ke511en Anspruch auf Arbeits­

losengeld haben; Personen, die Uber eiri Einkommen -:;rer­

ftigen~ das den Betrag von S 2.000,-- monatlich nicht 

erre ieht 1 T1lii:t'den? sofern es sich um B.entenleistungen aus 

der f)ozj8liTer~~icher1).ng und Bezüge Ems öffentlichen Ni tteln 

h8ndelt~ lediglich die Hälfte des ihnen gebührenden Ar-

beitslosengeldca e~halten; Personen, die jedoch eine 

Abfertigung erhalten haben. deren Höhe den Betrag von 

fj 2.000,---" mo,1atlic1} jedenfalls .. zum Teil sogar um ein 

Vielfaches d.ieses Bet:cages - übersteigt, wü:rclen: das 

A.rbeit810f'J::mgeld .1.11 vollem A.usmaß erhalten. 

Nicht zuletzt darf ich darauf hinweisen, daß die Be-

stimmungen des § '17 Abs. 2 des .A.rbeits1.cseLversü';herungs­

gesetzes 1958, wonach der Anspruch auf das Arbeitslosen­

geld in der Zeit ruht ~ d~;r die AbfertJgung m! t Rücksicht 

auf das zustehende Entgelt entspricht, nicht den Verlust 

dss ArbeitsloseD~eldeB bedeutet, sondern daß auf Grund 
,~ . 

dieser Vorschrift Gine Hinausschiebung (le;:l Zeitpunktes, 

ab dem das Arbei tslosengelcl gewährt ',lird, ein tri tt. 

Im Hinblick auf die Rechtslage und die dargelegten Er-

wä.gU!1gen vermag ich der' Au ebun,~; der DestiJDillungen des 
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